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Die Subjektfinanzierung im Behindertenwesen aus der Perspektive der Institutionen

Forderung der Selbstbestimmung

und der Innovation

Mehrere Kantone sind daran, die Finanzierung

des Behindertenwesens auf die Subjektfinanzierung
umzustellen. Wie konnen sich Institutionen darauf
vorbereiten, und welche Folgen hat das neue
System? Eine Masterarbeit der Fernfachhochschule
Schweiz liefert Antworten.

Von Markus Kirchhofer und Daniela Mihlenberg-Schmitz*

Die Kantone Bern sowie beide Basel haben bereits erste prak-
tische Erfahrungen mit der Subjektfinanzierung sammeln kén-
nen. Und auch in den Kantonen Zug und Ziirich sind entspre-
chende Projekte in Ausarbeitung. Fiir den Kanton Ziirich
wiirde dies eine Abkehr von der bisherigen

tungen einkaufen kénnen. Auf diese Weise konnen wichtige
Grundsétze der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)
tatsdchlich alle Lebensbereiche von beeintridchtigten Men-
schen durchdringen.

Fiir die leistungserbringenden Institutionen fiir erwachsene
Menschen mit Behinderung des Kantons Ziirich hat dieser
Paradigmenwechsel zwei Auswirkungen. 1. Die Institutionen
sind aufgefordert, unternehmerisch titig zu werden. Sie kon-
nen im Sinn der Marktlogik innovative Leistungen anbieten
und damit flexibler auf die Wiinsche und Bediirfnisse ihrer
Kundinnen und Kunden eingehen. 2. Die gewohnte finanzielle
Sicherheit durch eine kantonale Finanzierung ist nicht mehr
gegeben. Dafiir sind die Einrichtungen freier in der Ausgestal-
tung der Leistungserbringung.

«subjektorientierten Objektfinanzierung» be-
deuten. Bei dieser Finanzierungsform wird
zwar der Betreuungsbedarf der begleiteten
Personen individuell erhoben und mit einem
Betrag abgegolten. Das Geld fliesst jedoch an
die Institution, welche die Betreuungsleistung
erbringt. Demgegeniiber sieht die Subjektfi-

Leistungserbringer
werden autonomer
und orientieren
sich starker an der
Nachfrage.

Mitsprache und Mitbestimmung

Im Rahmen einer Masterarbeit an der Fernfach-
hochschule Schweiz (FFHS) wurde mittels einer
Onlinebefragung bei den Geschiftsfiihrerin-
nen und Geschéftsfithrern der 82 beitragsbe-
rechtigten Institutionen fiir erwachsene Men-
schen mit Behinderung im Kanton Ziirich

nanzierung vor, dass die Gelder der 6ffentli-

chen Hand neu vollstédndig direkt an die Betroffenen ausgerich-
tetwerden.Diesesollendamitwiederumfreiundselbstbestimmt
aus fiir sie geeigneten Angeboten wihlen und Betreuungsleis-

* Markus Kirchhofer, MSc Business Administration
in Innovation Management und Geschéaftsfihrer WABE
Behindertenzentrum Wald. Daniela Miihlenberg-Schmitz,
Prof. Dr. oec., ist Professorin Innovation & Accounting/
Auditing bei der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)

erhoben, welche bisherigen Bestrebungen im
Bereich der Subjektfinanzierungund der Selbstbestimmungbe-
reits umgesetzt werden und wo Handlungspotenzial besteht.
Daraus ergeben sich Handlungsempfehlungen, wie sich die Un-
ternehmen auf die kommende gesetzliche Anderung vorbereiten
konnen. Die Befragung erreichte eine sehr hohe Riicklaufquote
von rund 58 Prozent, was beweist, dass das Thema die Institu-
tionen in ihren strategischen Uberlegungen beschaftigt.
Die Institutionen wurden nach Bereichen befragt, in denen die
Betroffenen bereits heute Mitbestimmung oder Mitsprache er-
halten. Die Befragung zeigt, dass in den Bereichen «Freizeit»
und «Arbeit» die Institutionen ihren Kunden mit Beeintréchti-
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gung grosse Mitentschei-
dungsrechte zugestehen. Im
Bereich «Wohnen» nimmt die
Bereitschaft, Mitentschei-
dung zu gewihren, ab. Den-
noch gewdhrt ein Grossteil
der Institutionen Mitspra-
cherechte.

Wenn es jedoch um Themen
geht, welche die Institution
in ihrer Organisation und
Flihrung betrifft, riumen die
Institutionen ihren Klientin-
nen und Klienten deutlich
weniger respektive keine
Mitsprache ein. Lediglich in
einzelnen Fragen, etwa bei
Umbauprojekten, ist ein ge-
ringes Mass an Mitsprache
angedacht. Nicht mitreden
lassen die Institutionen bei
der Auswahl respektive Rek-
rutierung des Betreuungs-
personals.

Damit beziehen die Instituti-
onen die Betroffenen vor al- St A
lem in solche Bereiche mit
ein, die das betriebliche An-
gebot und damit sie selbst
betreffen, und deutlich weni-
ger in die betriebliche Struktur. Im Sinn der Ausrichtung auf
den Kundenwunsch wire es sinnvoll und zielfiihrend, sich zu
liberlegen, in welche strategische und unternehmerische Ent-
scheidungen die Kundinnen und Kunden mit einbezogen wer-
den konnten. In einigen Institutionen haben sich hierzu bei-
spielsweise Inklusionsrite etabliert, in denen Mitglieder aus
verschiedenen Bereichen einer Einrichtung Einsitz nehmen,
betriebsinterne Themen diskutieren und bereichsiibergreifend
umsetzbare Handlungsvorschlédge erarbeiten.

Ein Treiber sozialer Innovation
In der UN-BRK sind die Lebensbereiche definiert, in denen Men-
schen mit Beeintrachtigung Unterstiitzungs-
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Eine Betreuende beobachtet eine Frau mit Behinderung: Gerade im Bereich Freizeitgestaltung haben
Menschen mit Behinderung heute vielfach grosse Mitgestaltungsmaglichkeiten.

Massnahmen umgesetzt. Rund 70 Prozent der Institutionen
gaben an, ihre vorgesehenen Projekte in diesen Bereichen ab-
geschlossen zu haben. Sie verfiigen beispielsweise liber Kon-
zepte oder Angebote fiir Sportbetdtigungen oder die Integration
in Vereinen im Dorf.
Demgegeniiber zeigt sich in den Lebensbereichen «Arbeit/Be-
schéftigung», «<Bau- und Mobilitatsinfrastruktur» sowie «selbst-
bestimmte Lebensfiihrung, autonomes Wohnen, persénliche
Mobilitat» ein deutlich tieferer Bearbeitungsstand (Massnah-
men in Umsetzung oder Massnahmen noch nicht in Arbeit).
Rund 50 Prozent der Institutionen gaben an, in diesen Lebens-
bereichen ihre Projekte noch nicht begonnen zu haben. Dem-
nach besteht bei den Institutionen besonders

bedarf haben. Diejenigen Lebensbereiche, die

durch die Institutionen mittels Angeboten

abgedeckt werden konnen, sind folgende:

B Bau-/Mobilitdtsinfrastruktur (Bau, Verkehr)

H Selbstbestimmte Lebensfiihrung,
autonomes Wohnen, personliche Mobilitdt

m Bildung

Bei Fragen der
Organisation und
Fiihrung beziehen die
Institutionen ihre
Klienten kaum ein.

in diesen drei Lebensbereichen ein dringliches
Handlungspotenzial. Beispielsweise wurden
kaum Bauprojekte in Wohnformen realisiert,
deren Ziel es ist, dass eine Person alleine
wohnt und trotzdem Unterstiitzung beziehen
kann.

B Arbeit/Beschéftigung

B Kultur/Freizeit/Sport

B Gesundheitswesen

Die beitragsberechtigten Institutionen im Kanton Ziirich haben
betreffend dieser sechs Lebensbereiche und zur Umsetzung der
UN-BRK Massnahmen in unterschiedlich hohem Umfang er-
griffen. So sind in den Lebensbereichen «Gesundheitswesen»,
«Kultur/Freizeit/Sport» sowie «Bildung» bereits zahlreiche
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Varianten und Handlungsempfehlungen
Wie genau die Subjektfinanzierung im Kanton Ziirich umge-
setzt werden soll, wird in einem vom kantonalen Sozialamt in
Auftrag gegebenen und von der Ziircher Hochschule fiir ange-
wandte Wissenschaften ZHAW durchgefiihrten Projekt aktuell
eruiert und diskutiert. Aufgrund der Erfahrungen in anderen
Lindern in Europa und einzelner Kantone in der Schweiz sind
derzeit noch mehrere Varianten denk- und verhandelbar. Fiir
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das Jahr 2020 ist eine Variante zur Vernehmlassung angekiin-
digt. Je nach Umsetzungsvariante und auf Basis des Umset-
zungsstands der UN-BRK in den Institutionen ergeben sich
nach der Masterarbeit der FFHS verschiedene Handlungsemp-
fehlungen, wie sich die Institutionen im Hinblick auf die Sub-
jektfinanzierung positionieren kénnen.

1. Umsetzungsvariante: «Subjektfinanzierung sofort und ohne
flankierende Massnahmen»

Diese «Extremvariante» zur sofortigen, uneingeschréankten
Umsetzung der Subjektfinanzierung wiére fiir die Selbstbestim-
mung der betroffenen Personen ein Gewinn. Die Institutionen
miissten sich demgegentiiber auf eine konsequente Marktlogik
von Angebot und Nachfrage sowie eine strenge Wettbewerbs-
orientierungeinstellen. Da die Qualitatsiiberpriifung durch den
Kanton im Sinn einer Marktverzerrung wohl

konnte moéglicherweise dazu fiihren, dass heute in Institutio-
nen betreute Personen kiinftig wieder vermehrt von Eltern
betreut wiirden.

Empfehlung: Die Institutionen kénnten sich mit dem Aufbau
eines erginzenden Angebots fiir pflegendes Milizpersonal po-
sitionieren. Ein zu erwartender Verlust an stationér zu betreu-
enden Personen kénnte damit teilweise ausgeglichen werden.

4. Umsetzungsvariante: «Milde Einfiihrung unter Beibehaltung
der bisherigen Heimlandschaft»
Grundsiétzlich kénnten bei dieser Variante neu ambulante Leis-
tungen bezogen und durch den Kanton finanziert werden. Wer
in einer IEG-Einrichtung wohnt, konnte beispielsweise dort das
angebotene Leistungsportfolio beziehen oder es mit Angeboten
anderer Institutionen oder ambulanten Dienstleistungen kom-
binieren. Flir den Kanton wére es einfach, eine

wegfiele, wiirden schwerer beeintriachtigte
Menschen jedoch Gefahr laufen, nicht mehr
optimal betreut zu werden. Dies wére dann
der Fall, wenn die Dienstleistung unter Kos-
tendruck gerdt und die betroffene Person, die
sich nicht dussern kann, eine abfallende Qua-

Extremvarianten
diirften es in der
politischen
Diskussion sehr
schwer haben.

Qualitdtsvorgabe anzuordnen und zu liberwa-
chen. Ein Grossteil der verfligbaren Finanzie-
rung wiirde so bei den Heimen gebunden blei-
ben. Entsprechend schwierig hitte es eine
interessierte Konkurrenz, sich als finanzierte
Alternative anerkennen zu lassen.

litdt nicht beméngeln kann.

Empfehlung: Die Institutionen kénnten diese
Umsetzungsvariante nutzen und - im Sinn einer Differenzie-
rungsstrategie —ihre Qualitadtsvorteile hervorheben, diese kon-
sequent bewerben und sich so gegeniiber der Konkurrenz bes-
ser positionieren.

2. Umsetzungsvariante: «Ambulante Finanzierung nur dann,
wenn Kosten tiefer sind als fiir vergleichbare stationére Leis-
tungen»

Bei dieser Variante diirften Menschen mit Behinderung nur
dann subjektfinanzierte ambulante Leistungen beziehen,
wenn die ambulante Betreuung giinstiger als in einer Einrich-
tung ist. Sollte eine Person trotzdem ambulant betreut werden
wollen, zahlt der Kanton Ziirich nur die Kosten in der Héhe der
stationdren Einrichtung. Diese Variante entspricht derjenigen,
die der Kanton Bern nach Beendigung des Leistungsbemes-
sungs-Systems Vibel nun umsetzt.

Empfehlung: Eine Institution miisste sich entscheiden, ob sie
sich auf die Betreuung von schwerer beeintrdchtigten Men-
schen spezialisiert oder ob sie ein ambulantes Angebot aufbau-
en mochte. Falls sie ein ambulantes Angebot aufbauen méchte,
wire es zu empfehlen, die betroffene Zielgruppe - Menschen
mit leichteren Beeintrédchtigungen und hoher Selbststédndig-
keit - intensiv in die Ausarbeitung der neuen Dienstleistung
einzubinden.

3. Umsetzungsvariante: «Individuelle Hilfsdienste»

Diese Variante orientiert sich an dem bereits heute bestehen-
den Assistenzbeitrag des Bundes. Dabei konnten unabhéngig
von der Wohnform - in einer Einrichtung oder privat — betreu-
erische Leistungen finanziert werden, die von Organisationen
oder Einzelpersonen erbracht werden. Bei der Umsetzung wire
es entscheidend, ob fiir die Abrechnung nur gelernte Betreu-
ungs- und Pflegekrdfte abrechnungsberechtigt waren oder
beispielsweise auch pflegende Angehdrige. Der zweite Fall

Empfehlung: Durch stetige Verbesserungihres
Preis-Leistungs-Verhailtnisses kénnten die be-
stehenden Institutionen Konkurrenz zusétzlich fernhalten und
gleichzeitig den betroffenen Personen einen Mehrwert bieten.

Klarung von Umsetzungsfragen

Welche Variante letztlich zur Anwendung kommen wird, un-
terliegt der politischen Diskussion. Mit Blick auf die Umset-
zungsvarianten anderer Kantone diirften es aber wohl keine
Extremvarianten sein. Diese haben entweder bei den Kosten
oder den Rechten der Betroffenen zu grosse Einschnitte zur
Folge. Die Umsetzung der Subjektfinanzierung im Kanton Zii-
rich ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der UN-
BRK. Esbestehen allerdings entscheidende Umsetzungsfragen.
So zeigen Erkenntnisse aus der Praxis, dass die Betroffenen mit
der neugewonnenen Selbstbestimmung liberfordert sein kon-
nen oder dass sie sich in einem Loyalitatskonflikt wiederfinden
konnen, womit eine selbstbestimmte Entscheidung verzerrt
werden kann. Die Institutionen sind demnach sowohl betriebs-
wirtschaftlich und unternehmerisch als auch sozialpddago-
gisch gefordert. Insgesamt zeigt die Befragung der Ziircher
Institutionen jedoch, dass diese schon heute viele Massnah-
men zur Mitbestimmung und Mitsprache umsetzen. Die Mass-
nahmen begrenzen sich zwar vornehmlich noch auf «klienten-
nahe» Bereiche, es gibt aber bereits durchaus einige gelungene
Praxisbeispiele, die mit einfachen, praxisnahen und pragma-
tischen Losungen die Inklusion in der betrieblichen Organisa-
tion und Fiihrung beweisen. Je nach Umsetzungsvariante der
Subjektfinanzierung im Kanton Ziirich ergeben sich daraus
wichtige Innovations- und Marktpotenziale fiir die Behinder-
teneinrichtungen. In jedem Fall lohnt sich der Blick auf die
anderen Kantone, die bereits erste Erfahrungen mit Formen der
Subjektfinanzierung und Selbstbestimmung gemacht haben.
Sowohl auf Ebene der Betreuungsarbeit als auch auf Ebene der
Institution und Betriebsfiihrung kann so dieser bedeutende
Paradigmenwechsel angegangen werden. ®

4 5 CURAVIVA 6|20



	Die Subjektfinanzierung im Behindertenwesen aus der Perspektive der Institutionen : Förderung der Selbstbestimmung und der Innovation

